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Auftakt

Das vorliegende Handbuch ist eine konkrete  
Arbeitshilfe für das Planen, Projektieren und 
Bauen der öffentli chen Strassen und Plätze  
in Zug. Es wurde erarbeitet, um ein abgestimm -
tes Handeln bei der schritt weisen Sanierung  
öffentlicher Strassen und Plätze sowie bei der 
Bereitstellung der technischen Infrastruktur  
sicherzustellen. 
Dank dieser Grundlage wird zukünftig jede ein -
zelne Massnahme einen Beitrag leisten zu  
effizienten, lebensfreundlichen Verkehrsräumen 
und zur Aufwertung des öffentlichen Raums.

Das Handbuch wurde von den Abteilungen 
Städtebau, Tiefbau und Stadt planung in enger 
Zusammenarbeit mit Han van de Wetering,  
Atelier für Städtebau aus Zürich, erarbeitet – 
unter Beizug der Abteilung Sicherheit und  
Verkehr sowie des Fachbereichs Alter und Ge -
sundheit.

Das Handbuch richtet sich sowohl an die Stadt-  
verwaltung wie auch an Planungs-, Entwurfs- 
und Ingenieurbüros, die mit der Stadt zusam -
menarbeiten. Gleichzeitig gibt es Hinweise für 
private Bauherrschaften und deren Pla nerinnen  
und Planer, da diese mit der Gebäudesetzung, 
Umgebungsgestaltung und Begrünung auf den 
öffentlichen Raum einwirken und ihrerseits  
ihren öf fentlich zugänglichen Privatraum anhand 
des Handbuchs adäquat gestalten können.

Eliane Birchmeier
Vorsteherin Baudepartement

Jascha Hager
Stadtingenieur 

Anne Pfeil
Stv. Stadtarchitektin



Mit Beschluss des Stadtraumkonzeptes Zug 2050 hat 
das Baudepartement der Stadt Zug eine Strategie für 
die langfristige räumlich-bauliche Entwicklung der 
Stadt Zug vorgelegt. Dabei wurde der gestalterischen 
Qualität des ö�entlichen Raums als verbindendes Ele -
ment der Stadt ein äusserst hoher Stellenwert zuge-
ordnet. Mit einer identitätssti�enden Gestaltungsspra -
che und Gestaltungsvorgaben für Strassen und Plätze 
werden auf Zug abgestimmte Lösungen gefördert. Der 
Stadtraum wird darin in besonderem Masse auf die 
vielfältigen Bedürfnisse ausgerichtet. 
Ein zentrales �ema ist die Wechselwirkung zwischen 
Stadtraum und Verkehr. Es braucht ein enges Zusam -
menspiel zwischen städtebaulicher Gestaltung, orts -
baulichem Charakter, Nutzungsstruktur und Verkehrs -
funktion, damit Strassen und Plätze zu vollwertigen 
ö�entlichen Räumen werden.
Um die verkehrlichen Herausforderungen in einer 
wachsenden Stadt mit begrenztem Raum zu bewälti -
gen, setzt die Stadt Zug auf eine �ächenschonende, �e -
xible und e�ziente Mobilität. Ziel ist die Entwicklung 
von integralen, ortsbezogenen Strassenbauprojekten,  
welche städtebauliche, verkehrliche, umwelt- und kli -
mabezogene Aspekte bestmöglich miteinander verei -
nen und eine hohe Aufenthaltsqualität im ö�entlichen 
Raum sicherstellen.

Anlass

Erläuterungen 
zur Anwendung
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Hinweise zur Anwendung

Zielgruppe
Das Handbuch ist eine Orientierungshilfe und ein Ar-
beitsinstrument für das Planen, Projektieren, Bauen 
und Unterhalten der ö�entlichen Räume und deren In -
frastrukturen. Zielgruppe ist entsprechend die Stadt-  
verwaltung in Zusammenarbeit mit Planungs-, Ent -
wurfs- und Ingenieurbüros. Gleichzeitig spielt die In -
teraktion mit der angrenzenden Bebauung und priva -
ten Grundstücken eine wichtige Rolle. Das Handbuch 
ist deshalb auch ein wichtiges Hilfsmittel für private 
Bauherrscha�en und Planende und gibt Hinweise zur 
Bebauung von Privatgrundstücken (Gebäudesetzung, 
Umgebungsgestaltung, Begrünung). 

Projektphase 
Das Handbuch ist in einer frühen Projektphase einzu -
setzen, ausgehend vom Sanierungsbedarf der Strasse 
oder des Platzes oder bei vorgesehenen Nutzungsän-
derungen (wie einem neuen Schulhaus). Für wichtige 
Strassen und Plätze ist eine integrale städtebauliche, 
verkehrliche und gestalterische Vorstudie zu erarbei -
ten (SIA Teilphase 21). Diese Vorstudie wird im Rah -
men eines Betriebs- und Gestaltungskonzepts für die 
Umgestaltung einer Strasse (Planmassstab 1:500 oder 
grösser) weiter präzisiert. Bei der Vorstudie und beim 
Betriebs- und Gestaltungskonzept soll das Handbuch 
als leitendes Instrument eingesetzt werden: Die be -
schriebenen Prinzipien leiten den Entwurfsprozess. 
Der Elementkatalog als letzter Teil des Handbuchs 
zeigt Möglichkeiten zur Ober�ächengestaltung und 
Stadtmöblierung. Die Entwurfsprinzipien umfassen De -
taillierungen im Strassenraum, sodass das Handbuch 
auch bei der Projektierung (SIA Teilphasen 31 und 32) 
einzusetzen ist (Planmassstab 1:200 oder kleiner). In 
dieser letzten Projektphase soll es eher als prüfendes 
Instrument eingesetzt werden: Es wird überprü�, ob 
die Prinzipien und Elemente im Projekt richtig ange -
wendet worden sind, je nach Ergebnis erfolgt eine Über -
arbeitung.
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Bearbeitungsschwerpunkte 
Das Handbuch legt den Fokus auf die gängigen ö�ent -
lichen Strassen-, Weg- und Platzräume und nicht auf 
Spezialfälle, wie sie beispielsweise im Stadtzentrum 
au�reten können. Es bezieht das bestehende, gültige 
Normenwerk ein, stellt jedoch den Menschen stärker 
ins Zentrum. Es geht um die Frage, wie die Interessen 
der unterschiedlichen Nutzergruppen e�ektiv und 
platzsparend unter einen Hut gebracht und umgesetzt 
werden können. Nur so entstehen integrale, ortsbezo -
gene Lösungen. Die Anwendung des VSS-Leitfadens 
«Entwurf von Hauptverkehrsstrassen innerorts» und 
der RASt-06-Richtlinien hat dabei Priorität. Beide ha -
ben sich in der Planungspraxis bewährt und zeigen die 
Möglichkeiten eines situativen Umgangs mit Normen 
zugunsten einer menschengerechten Stadt mit ange -
nehmen klimatischen Bedingungen.

Handbuch
Anwendung leitend

Handbuch
Anwendung prüfend

S
a

n
ie
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g

Vorstudie

Projektierung

Betriebs- und Gestaltungskonzept
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Wichtige Grundlagen

– �Gemeindliche Richtpläne: ÖV-Langsamverkehr, Moto -
risierter Individualverkehr, Siedlung und Landscha�, 
Richtplantext (Handlungsanweisungen), rechtskräf -
tig genehmigt am 22. Juni 2010

– �Räumliche Gesamtstrategie Zug 2040, Stadtrat von 
Zug, 2022

– �Konzept Mobilität + Freiraum der Stadt Zug, Entwurf, 
Beilage zur ö�entlichen Mitwirkung der Räumlichen 
Gesamtstrategie Zug 2040, Stadtratsbeschluss vom 
28. September 2021

– �Stadtraumkonzept Zug 2050, Stadtrat von Zug, 2019.
– �Richtlinien für die Anlage von Stadtstrassen (RASt 06), 

2006/korrigierter Nachdruck 2012
– �Planung und Gestaltung von kinderfreundlichen Le

bensräumen, UNICEF Schweiz und Liechtenstein und 
Paul Schiller Sti�ung, 2020

– �Global age-friendly cities: a guide, World Health Or -
ganization (WHO), 2007

– �Zum �ema Schwammstadt siehe https://de.wikipe -
dia.org/wiki/Schwammstadt

In den nachfolgenden Kapiteln sind weitere Grund-  
lagen und Normen, die bei der Planung zu berücksich -
tigen sind, themenbezogen aufgeführt.
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Das Handbuch behandelt die Themen «Strassen 
und Wege» (Teil A), «Plätze» (Teil B) und «Bus
haltestellen» (Teil C) sowie die eingesetzten Gestal -
tungselemente (Teil D Elementkatalog). Der mo
dulare Aufbau ermöglicht es, die einzelnen Teile bei 
Bedarf zu aktualisieren bzw. fortzuschreiben.

Für die Strassen und Wege sowie für die Plätze 
werden unterschiedliche Raumtypen anhand  
von typischen Situationen beschrieben. Dabei ist 
es wichtig, dass bei der Planung und Projektie-  
rung von baulichen Massnahmen sowohl die allge
meinen Erläuterungen zum jeweiligen Raumtyp 
(wie die allgemeinen Entwurfsprinzipien) als auch 
die Aussagen zur konkreten Situation (wie die  
spezifischen Entwurfsprinzipien) berücksichtigt 
werden. Entsprechendes gilt für die Gestaltung 
von Bushaltestellen. 

Die Entwurfsprinzipien werden in schematischen 
Situationsplänen veranschaulicht. Diese enthalten 
je nach Situation Aussagen zu unterschiedlichen 
Themen wie der Gestaltung der Fahrbahnen,  
der Platzierung von Bushaltestellen, Parkplätzen 
oder Bäumen. Die Legende für sämtliche Situa -
tionspläne befindet sich im Buchumschlag hinten.

Handbuch für den 
öffentlichen Raum 

	 Strassen
und Plätze

11
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Teil A
Strassen und Wege

Teil B
Plätze

Teil C
Bushaltestellen

(Bild VDW)

(Bild AB)

(Bild SZG)
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Modularer Aufbau des Handbuchs: Für jeden Raumtyp bzw. Haltestellentyp 
werden allgemeine Entwurfsprinzipien und zusätzlich für jede Situation
spezifische Entwurfsprinzipien beschrieben.

Allgemeine Entwurfsprinzipien

Allgemeine Entwurfsprinzipien

Allgemeine Entwurfsprinzipien

Raumtyp  
Aufenthaltsplätze

Haltestelle  
auf Hauptachsen

Raumtyp
Kreuzungsplätze

Raumtyp
Park- und

Wendeplätze

Endhaltestellen  
auf Wendeplätzen

Raumtyp
Hauptachsen

Raumtyp
Quartierstrassen

Raumtyp
Wege

Raumtyp
Aufenthalts - 

strassen

Spezifische
Entwurfsprinzipien

Spezifische
Entwurfsprinzipien

Situationen

Situationen

Situationen

Haltestellen  
 auf Quartier- oder 

Aufenthaltsstrassen

Situationen Situationen

Situationen

Situationen Situationen Situationen

Situationen

Spezifische
Entwurfsprinzipien

Spezifische
Entwurfsprinzipien

Spezifische
Entwurfsprinzipien

Spezifische
Entwurfsprinzipien

Spezifische
Entwurfsprinzipien

Spezifische
Entwurfsprinzipien

Spezifische
Entwurfsprinzipien

Spezifische
Entwurfsprinzipien
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A	Strassen  
		  und
Wege

14

S. 15
A 1 Allgemeine Erläuterungen

S. 24
A 2 Raumtyp Hauptachsen

S. 32
A 3 Raumtyp Quartierstrassen  

S. 40
A 4 Raumtyp Aufenthalts strassen

S. 46
A 5 Raumtyp Wege
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A 1.1 Bedeutung
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enStrassen als Multifunktionsräume
Auf innerörtlichen Strassen überlagern sich eine Viel -
zahl an Interessen und Funktionen. Strassen sind 
Multifunktionsräume, bei deren Gestaltung die ver -
schiedenen Ansprüche zu berücksichtigen sind. 1 Das 
Mobilitätsnetz der Stadt Zug sieht eine gleichberech -
tigte Nutzung durch alle Mobilitätsarten vor. Die 
Strassenräume sind nach dem Prinzip der Koexistenz 
zu gestalten, wobei die Trottoirs den Fussgängerinnen 
und Fussgängern zur Verfügung stehen. 2

Strassenräume sind Multifunktionsräume und müssen vielfältigen 
Nutzungen und Mobilitäts formen gerecht werden. (Bild VDW)

Strassen sind wichtige Verkehrsräume für die Verkehrs -
teilnehmenden des motorisierten Individualverkehrs, 
des ö�entlichen Verkehrs und des Fuss- und Velover -
kehrs. Dabei können die Strassen im Gesamtnetz die 
unterschiedlichsten Bedeutungen haben. Als regionale 

1
Vgl. Zukunftsbild Teil C «Lesbare 
Strassen- und Platzräume», 
Stadtraumkonzept Zug 2050

2
Vgl. Gestaltungsziel C3 «Stras -
senräume mit Trottoiren für 
eine ausbalancierte Mobilität», 
Stadtraumkonzept Zug 2050
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Verbindungen haben sie beispielsweise anderen Rah-
menbedingungen zu genügen denn als Verbindungen 
auf lokaler Ebene. Sie beinhalten zudem wichtige Ver- 
und Entsorgungskorridore, die im Untergrund entlang 
der Strassen verlaufen (Werkleitungen, Kanalisation 
usw.).

Strassen sind gleichzeitig wichtige Stadträume. Sie sind  
Aufenthalts-, Begegnungs-, Lebens-, Versorgungs- und 
Veranstaltungsort. Sie sind Adresse, Wohn- und Arbeits -
ort.

Hauptachsen bilden das übergeordnete und struktu -
rierende Gerüst der Zuger Mobilitätsbeziehungen. Die 
Bedürfnisse des MIV und des strassengebundenen ÖV 
sind bedarfsgerecht berücksichtigt und die Qualitäten 
für den Fuss- und Veloverkehr optimiert. Die Sicher -
heit, die Durchlässigkeit und die Barrierefreiheit sind 
erhöht. Hauptachsen scha�en durch die gute Sicht -
lage und hohe Frequenzen Zentralitäten und sichern 
so die Nahversorgung in den Quartieren. Als wichtige 
ö�entliche Räume sind sie zudem die «Visitenkarten» 
der Quartiere. Das Strassen- und Wegnetz ist auch Ba-
sis der Orientierung und Weg�ndung und übernimmt 
wichtige ökologische und stadtklimatische Aufgaben 
(Stadtnatur, Durchlü�ung). Dementsprechend sollen 
Strassen und Wege e�ziente, hochwertig gestaltete 
Stadträume mit Aufenthalts- und Begegnungsqualität 
sein.
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Attraktive Räume für alle
Strassen sind einerseits Verkehrsräume, anderseits aber 
auch Lebensräume und Aufenthaltsorte. Sie sind für 
alle Verkehrsteilnehmenden sicher und attraktiv zu 
gestalten. Dabei setzt sich Zug für eine ausbalancierte 
Au�eilung und für eine auf den jeweiligen Ort zuge -
schnittene Gestaltung der Verkehrs- und Aufenthalts -
bereiche ein. Auch soll die Gestaltung des Strassen-
raums zu einem angenehmen Stadtklima beitragen 
(z. B. Begrünung mit klimaangepassten Baumarten, 
Durchlü�ung, Zurückhaltung von Wasser). 

A 1.2 Allgemeine Entwurfsziele 
und Grundsätze

Orientierung und Wegfindung
Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Lesbarkeit des Net -
zes und des Kontexts.3 Das Strassen- und Wegnetz soll 
möglichst zusammenhängend und für den Fussverkehr 
durchgängig und feinmaschig sein. 4 Für die Orientie -
rung und Weg�ndung sollen die Hierarchie des Netzes 
und die Bedeutung der Strassen erkennbar und intuitiv 
verständlich sein. Gleichzeitig sind der Betrieb und die 
Gestaltung des Strassenraums auf die Umgebung ab-
zustimmen. Angrenzende Nutzungen und besondere 
Orte sollen erkennbar sein, was den Verkehrsteilneh -
menden hil�, das Verkehrsregime intuitiv zu verstehen.

Öffentlicher Raum
Zur Stärkung der Bedeutung als ö�entlicher Raum liegt 
die Priorität bei grosszügigen Geh- und Aufenthaltsbe -
reichen, unter Gewichtung von privaten Vorzonen, Vor -
gärten und dergleichen. So entstehen Möglichkeiten 
zur Begrünung und Möblierung. Zug organisiert die 
Strassenräume als multifunktionale Mobilitätsräume 
im Mischverkehr. Die Trottoirs stehen Fussgängerin -
nen und Fussgängern zur Verfügung. Sie sollen, ins-
besondere bei breiten Strassenräumen, klar gegliedert 
werden. Wichtig ist die De�nition von Bep�anzungs -
korridoren, die nicht von Werkleitungen tangiert sind 
und damit grössere Baumgruben ermöglichen. Es gibt 
wasserdurchlässige Flächen. Die Farbgebung der Belä-
ge soll zur Hitzeminderung beitragen (hellere Beläge). 

Schliesslich ist, in Bezug zum ö�entlichen Raum, die 
erste Bautiefe immer integral mitzudenken (Gebäude -
höhe, Nutzung, Erdgeschoss, Lage des Haupteingangs, 
Körnigkeit und Massstäblichkeit der Bebauung usw.).

3
Vgl. Gestaltungsziel C1  
«Lesbare Stadträume»,  
Stadtraumkonzept Zug 2050

4
Vgl. Gestaltungsziel C2  
«Feinmaschiges Wegenetz», 
Stadtraumkonzept Zug 2050
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Fussverkehr
Die Ansprüche von Menschen mit einer Mobilitätsein -
schränkung, von älteren Menschen und von Kindern 
werden berücksichtigt. Es gibt sichere Querungsmög -
lichkeiten, Aufenthalts�ächen und Sitzgelegenheiten 
zum Ausruhen, gute Beleuchtung, gut überwindbare 
Steigungen in Hanglage, überwindbare Randabschlüs -
se, direkte und verständliche Wegführungen. Hinder -
nisse oder grössere Umwege sind zu vermeiden. Für 
Menschen mit einer Sehbehinderung sind die Ab -
schlüsse der Fussverkehrs�ächen erkenn- und ertast -
bar. Fehlt ein klarer Randabschluss, werden taktil-visu -
elle Leitlinien, Markierungen oder Führungselemente 
gemäss den VSS-Normen SN 640 075 und SN 640 852 
angebracht. 

In Tempo-30-Zonen gibt es grundsätzlich keine Fuss -
gängerstreifen. Nur bei wichtigen, stark frequentier -
ten Fussgängerquerungen, bei Schulhäusern oder bei 
Altersheimen wird die Querung als Fussgängerstreifen 
markiert. Möglich ist auch die gestalterische Auszeich -
nung von Querungen, zum Beispiel durch einen Mate -
rialwechsel oder eine Einengung der Fahrbahn, dann 
aber ohne Vortritt für den Fussverkehr. An zentralen 
Lagen kann in Kombination mit einer Temporeduktion 
das �ächige Queren gefördert werden. 
Begegnungszonen werden an Orten geprü� und signali -
siert, wo das Fussverkehrsau�ommen hoch ist. Hierfür 
eignen sich insbesondere Zentrumsgebiete mit beid -
seitigen Läden oder publikumsintensiven Nutzungen 
(z. B. Gastronomie) im Erdgeschoss. Geeignet ist auch 
die direkte Umgebung von Schulhäusern und Alters -
heimen.

MIV, ÖV und Veloverkehr 
Zug strebt ein Mobilitätsnetz an, das die gleichberech -
tigte Nutzung der unterschiedlichen Mobilitätsarten 
fördert und den Verkehrsteilnehmenden ein möglichst 
�üssiges Vorwärtskommen ermöglicht. Strassenräume 
werden zu multifunktionalen Mobilitätsräumen um -
gestaltet, die Fahrbahn wird dem Prinzip Koexistenz 
(Mischverkehr) und somit den Anforderungen aller 
Verkehrsteilnehmer gerecht.

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) wird dabei 
gemeinsam mit dem ö�entlichen Verkehr (ÖV) und 
dem Veloverkehr auf der Fahrbahn geführt. Die Ab -
wicklung des fahrbahngebundenen Verkehrs wird 
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situationsgerecht organisiert. Das bedeutet, dass die 
Fahrbahnen je nach örtlicher Situation und Funktion 
zu dimensionieren und zu gestalten sind. Generell be -
steht der Anspruch, dass die Strassenraumgestaltung 
einen Beitrag zur Optimierung der Verkehrsabwick -
lung leistet. So werden das sichere Miteinander und ein 
möglichst �üssiges Vorwärtskommen aller Verkehrs -
teilnehmenden unterstützt und es können Signalisa -
tionen reduziert werden. Kompakte Lösungen sind bei 
einem reduzierten Temporegime ohne Einschränkung 
möglich. Unübersichtliche Situationen oder Strassen -
raumabschnitte mit hohem LKW- und ÖV-Au�ommen 
erfordern grosszügigere Lösungen. Bei besonderen 
Situationen wie baulichen Engstellen können Spezial -
lösungen gesucht werden (siehe VSS-Leitfaden für den 
Entwurf von Hauptverkehrsstrassen innerorts). Bei 
Kreuzungen wird ein situationsbezogenes, möglichst 
kompaktes Knotenlayout angestrebt. Das Überschlep -
pen der Gegenfahrbahn ist möglich.
 
Der Busverkehr wird grundsätzlich im Mischverkehr 
mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV) ge -
führt. In staugefährdeten Bereichen sind Umweltspu -
ren und/oder ÖV-Bevorzugungsmassnahmen möglich. 
Die vorherrschenden Begegnungsfälle sind bei der Di -
mensionierung zu berücksichtigen. 

Velofahrerinnen und Velofahrer werden in erster Linie  
direkt und verkehrssicher auf der Strasse und vom Fuss -
verkehr getrennt geführt. Je nach Funktion im Velo -
routennetz sind entsprechende Massnahmen vorzu-
sehen wie etwa (überbreite) Velostreifen oder ein tiefes 
Geschwindigkeitsniveau. Mischverkehr von Fuss- und 
Veloverkehr ist grundsätzlich zu vermeiden, kann un -
ter Umständen aber bei breiten, separat geführten We -
gen mit tiefem Veloverkehrsau�ommen und tiefer Ge -
schwindigkeit angewendet werden. 
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Aufteilung 30:40:30 Geh-, Fahr- und Geh- 
bereich (inkl. private Vorzonen/Vorgärten)  
gemäss VSS-Leitfaden/RASt. 06, insbe-  
sondere bei Hauptstrassen und wichtigen 
Quartierstrassen.

Sicherung der Geh bereiche inkl. Platz für  
Bepflanzung/Möblierung, bei Hauptstrassen 
und wichtigen Quartierstrassen, Einbezug 
der privaten Vorzonen.

Situativer Umgang mit Verkehrsregime, bei 
engen Strassenraumverhältnissen kom-
pakte Verkehrslösungen suchen (z.  B. Misch- 
verkehr, Tempo 30).

Betonung des ordnenden Charakters der 
Strassen, insbesondere bei Haupt- und 
Quartierstrassen: parallele, durchgehende 
Strukturen, Strassenrand und Baumreihe 
folgen der städtebaulichen Ausrichtung 
der Gebäudekante.

Möglichst symmetrische Gliederung des 
Strassenraums, Abweichungen sind städte -
baulich zu begründen.

Gliederung in parallelen Bändern für eine 
hohe Flexibilität und Robustheit: 
– 6a: private Vorzone.
– �6b: Gehbereich (ohne Hindernisse) und  

Bereich für Werkleitungen.
– �6c: Elementband (Beleuchtung, Möblie -

rung, Güterumschlag usw.) und Korridor 
für Bäume (daher unterirdisch möglichst 

frei von Werkleitungen, Einbauten, zu -
gunsten eines Durchwurzelungsbereichs), 
Anordnung am Strassenrand.

– �6d: Fahrbereich, als Bereich für Werk-  
leitungen denkbar.

Orientierung der Gebäude zur Strasse, direk -
te Adressbildung, klarer Bezug zur Strasse.

Förderung Interaktion Städtebau–Verkehr: 
Konzentration öffentlicher Erdgeschoss
nutzungen an frequentierten Orten (z.  B. 
Kreuzungen, Querungen, Bushaltestellen),  
grosszügige Vorzonen.

Begrünung des Strassenraums, strassen
spezifische Baumart (auf Basis Bestand).

Grüne, offen gestaltete Vorgärten als Filter 
bei Wohnnutzungen im Erdgeschoss.

Auch bei Querschnittswechsel: möglichst 
durchgehender Raum (z.  B. kein Versatz des 
Randabschlusses, wenn möglich Fahrbahn-
Haltestelle), ruhige Übergänge ohne Schläge 
für Velofahrende.

Direkte und verständliche Führung für Blinde 
und Sehbehinderte, taktil-visuelle Markie -
rungen sind integraler Bestandteil der 
Strassenraumgestaltung.

Veloverkehr generell auf Fahrbahn.

Legende: siehe Buchumschlag hinten.
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A 1.3 Allgemeine
Entwurfsprinzipien

Für diesen Raumtyp gibt es 13 allgemeine Entwurfsprinzipien. Es geht um
die Aufteilung des Strassenraums im Querschnitt, die Gliederung des
Strassenraums und die Organisation und Gestaltung des Strassenraums.

Neben den wichtigen Grundlagen (siehe Seite 9) sind folgende Normen und Grund -
lagen bei der Planung zu berücksichtigen:

– �VSS-Leitfaden für den Entwurf von Hauptverkehrsstrassen innerorts
– �VSS-Norm SN 640 075: Fussverkehr, hindernisfreier Verkehrsraum
– �VSS-Norm SN 640 201: Geometrisches Normalpro�l
– �VSS-Norm SN 640 210: Entwurf des Strassenraums 
– �VSS-Norm SN 640 241: Fussgängerstreifen
– �VSS-Norm SN 640 852: Markierungen
– �Fachbroschüre Tempo-30-Zonen; bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, 2011

A 1.4 Hinweise Normenwerk und Grundlagen
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Für diesen Raumtyp gibt es 13 allgemeine Entwurfsprinzipien. Es geht um
die Aufteilung des Strassenraums im Querschnitt, die Gliederung des
Strassenraums und die Organisation und Gestaltung des Strassenraums.
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A 1.5 Übersicht der Raumtypen  
und Situationen

In der Stadt Zug kann man vier Raumtypen von Strassen und Wegen 
mit den folgenden Situationen unterscheiden:

Hauptachsen S. 24 Quartierstrassen S. 32

Hauptachse mit normalen
Platzverhältnissen S. 26

Übergeordnete
Quartierstrasse ohne Steigung S. 34

Hauptachse an einem
sensiblen Ort mit einer Engstelle S. 28

Übergeordnete
Quartierstrasse mit Steigung S. 36

Hauptachse an einem
sensiblen Ort in einem Zentrumsbereich S. 30

Untergeordnete
Quartierstrasse S. 38
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Aufenthaltsstrassen S. 40 Wege S. 46

Aufenthaltsstrasse
mit Trottoir S. 42

Frei geführter
Weg S. 48

Aufenthaltsstrasse
ohne Trottoir S. 44

Weg mit
Treppen S. 50
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Bedeutung
Die Hauptachsen, die o�mals bestehende oder ehema -
lige Kantonsstrassen sind, haben eine übergeordnete 
Verbindungsfunktion für alle Verkehrsteilnehmenden. 
Auf ihnen verkehren wichtige Busverbindungen und die 
verschiedenen Fahrzeuge des motorisierten Individual -
verkehrs (Personenwagen, Schwerverkehr, Motorräder 
usw.). Sie werden darauf kanalisiert und durchgeleitet. 
Hauptachsen bieten auch dem Fuss- und Veloverkehr 
direkte und schnelle Verbindungen. Die Hauptachsen 
haben je nach Lage und stadträumlicher Bedeutung 
einen spezi�schen Charakter. Teilweise sind entlang 
der Hauptachsen wichtige publikumsorientierte Nut -
zungen («aktive» Nutzungen) angesiedelt, die bei einer 
entsprechenden Gestaltung von den hohen Verkehrs -
frequenzen pro�tieren.

Strassentypen und Situationen
Zu den Hauptachsen zählen folgende Strassentypen:
Strassen des kantonalen Richtplans; gemäss Signalisa-
tionsverordnung SSV: Hauptstrassen;  gemäss VSS-Norm 
SN 640 040b: Hauptverkehrsstrassen, Verbindungsstras -
sen mit regionaler Bedeutung, Verbindungsstrassen mit 
zwischenörtlicher Bedeutung.

Bei den Hauptachsen der Stadt Zug kann man drei 
Situationen unterscheiden:
A 2.1	 Hauptachse mit normalen Platzverhältnissen  
		  S. 26
A 2.2	 Hauptachse an einem sensiblen Ort 
		  mit einer Engstelle
		  S. 28
A 2.3	 Hauptachse an einem sensiblen Ort 
		  in einem Zentrumsbereich
		  S. 30
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Die Gubelstrasse ist ein Beispiel für eine Hauptachse  
mit einem breiten Trottoir. (Bild VDW)

Die Baarerstrasse ist eine typische Hauptachse. (Bild AB)
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A 2.1 Situation Hauptachse  
mit normalen Platzverhältnissen

Bei Hauptachsen mit normalen Platzverhältnissen steht 
der strukturierende, ordnende Charakter im Vorder -
grund. Es gibt eine attraktive raumbildende Bebauung, 
die konsequent zur Strasse orientiert und adressiert ist. 5 
Es gibt grosszügige Gehbereiche ohne Hindernisse6, 
(private) Vorzonen werden einbezogen. Im Elementband 
sind diverse Gestaltungs- und Infrastrukturelemente 
untergebracht (wie Bäume, Beleuchtungskandelaber, 
Veloabstellplätze).

Aufgrund der grosszügigen Gehbereiche gibt es gute 
Sichtverhältnisse bei Einmündungen sowie bei Zu- und 
Ausfahrten von Grundstücken (z.  B. Garageneinfahr -
ten). Die Querungen für den Fussverkehr sind dort an-  
zuordnen, wo wichtige Fussverkehrsachsen kreuzen 
oder Bushaltestellen angeordnet sind. Die Sicht auf 
Warteräume bei den Fussgängerstreifen darf nicht 
durch Hindernisse (wie Mauern, Parkplätze, Bäume, 
Büsche, Hecken) verstellt werden. Die normgerechte Be -
leuchtung der Fussgängerstreifen muss sichergestellt 
werden. Querungen werden mit einer Mittelschutzinsel 
ausgestattet und/oder mit einer Lichtsignalanlage ge -
sichert, wenn aufgrund des Verkehrsau�ommens eine 
solche Lösung nötig ist. Querungen werden vor einer 
Fahrbahnhaltestelle angeordnet. Bei Tempo 50 gibt es 
Velostreifen in beiden Richtungen. Für Velovorzugs -
routen ist eine separate Führung oder eine spezielle 
Markierung oder Dimensionierung gemäss den kan -
tonalen Vorgaben zu prüfen. ÖV und MIV werden im 
Mischverkehr geführt. Besteht der Bedarf und lassen 
es die Platzverhältnisse zu, kann eine separate Busspur 
als Umweltspur für Bus- und Veloverkehr angeboten 
werden.
Die Anlieferung und Parkierung erfolgt auf Privat -
grund, im Elementband können nach Bedarf einzelne 
Güterumschlagsplätze oder Kurzzeit-Parkplätze ange -
ordnet werden.

5
Vgl. Gestaltungsziel D2 «Quar -
tiere statt Wohnsiedlungen», 
Stadtraumkonzept Zug 2050

6
Vgl. Gestaltungsziel C3 «Stras -
senräume mit Trottoiren für 
eine ausbalancierte Mobilität», 
Stadtraumkonzept Zug 2050
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P

P

Gehbereich mit
Elementband

Gehbereich mit
Elementband Fahrbahn, T50

Velo-
streifen

VorzoneVorzone Velo-
streifen

Spezifische Entwurfsprinzipien für eine Hauptachse  
mit normalen Platzverhältnissen 

Raumbildende Bebauung, Setzung auf 
Bauflucht, Orientierung der Gebäude  
(Fassaden mit offenem Charakter) und  
Adressbildung an der Strasse.

Fokus auf Mischnutzung, aktive Erdge -
schosse an frequentierten Orten.

Zufahrt Liegenschaft/Garage: möglichst 
einfache, direkte Erschliessung.

Grosszügiger Gehbereich, Einbezug der  
privaten Vorzonen (Gestaltung von  
Fassade zu Fassade).

Sichere Querungsmöglichkeiten mit Fuss -
gängerstreifen mit Schutzinsel, logische 
Lage im Wegnetz.

Normaler Randabschluss (Anschlag 8 cm), 
schräg gestellter oder gefaster Randab -
schluss (Anschlag 3 cm) bei Veloparkplät -
zen, Ein- und Ausfahrten oder Fussgänger
übergängen.

Strukturierende Begrünung (Baumreihe), 
grosse Baumgrube mit luft- und wasser -
durchlässigem Baumsubstrat, möglichst 
frei von Werkleitungen usw.

Vereinzelt Sitzgelegenheit im Strassen -
raum.

Strassenbeleuchtung (Leuchtpunkt mittle -
rer Höhe, 8–10 m, gemäss Beleuchtungs-  
berechnung der WWZ).

Güterumschlag, vereinzelt Längsparkierung 
(Kurzzeit-Parkplätze) und Veloabstellplätze 
als Teil des Elementbands.

Generell T50 und Mischverkehr MIV–ÖV, 
je nach Bedarf Busspur als Umweltspur  
(für Bus- und Veloverkehr).

Getrennte, parallele Führung: Trennstreifen, 
Veloinfrastruktur (Velostreifen).

Legende: siehe Buchumschlag hinten.
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A 2.2 Situation Hauptachse an einem  
sensiblen Ort mit einer Engstelle

Bei Hauptachsen an einem sensiblen Ort mit einer 
Engstelle steht die Auszeichnung einer besonderen Si -
tuation im Vordergrund. Dies sind beispielsweise histo -
rische Orte mit wertvollen städtebaulichen Strukturen 
und engen Platzverhältnissen oder verengte Strassen-
abschnitte in sensiblen Wohnquartieren mit sensiblen 
Nutzungen. Die Behandlung dieser Strassenräume 
berücksichtigt die konkrete besondere Situation und 
betont die historisch gewachsene, identitätssti�ende 
Struktur. 7

Bei der spezi�schen Situation «Hauptachse an einem 
sensiblen Ort mit einer Engstelle» steht die Auszeich -
nung einer städtebaulichen Engstelle im Vordergrund. 
Denkbar ist eine spezielle, ortsbezogene Ober�ächen -
gestaltung, sowohl im Geh- als auch im Fahrbereich. 
Bei besonderen baulich-räumlichen Ensembles stehen 
die Gestaltung von Fassade zu Fassade und der räum-
liche Querbezug im Vordergrund. Einzelbäume, Baum -
gruppen oder auch Möblierungselemente betonen 
resp. beleben Nischen und Vorplätze. Es sind kompakte 
Mischverkehrslösungen in Kombination mit einem si -
tuationsgerechten Temporegime zu suchen.

7
Vgl. Gestaltungsziel A3  
«Kontinuität im Wandel», 
Stadtraumkonzept Zug 2050
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Gehbereich Gehbereich

Fahrbereich 

Spezifische Entwurfsprinzipien für eine Hauptachse  
an einem sensiblen Ort mit einer Engstelle 

Raumbildende Bebauung und Betonung 
des besonderen Ensembles, Orientierung 
der Gebäude (Fassaden mit offenem Cha -
rakter) und Adressbildung an der Strasse.

Fokus auf Mischnutzung, Erdgeschosse mit 
Publikumsnutzungen an frequentierten Orten.

Grosszügiger Gehbereich, einheitliche Ge -
staltung Fassade–Fassade, evtl. spezielle 
Oberflächengestaltung, Einbezug von pri -
vaten Nischen und Vorzonen, Anteil wasser -
durchlässige Beläge (z.  B. Chaussierung).

Querung Fussverkehr ohne Schutzinsel, 
spezielle Gestaltung möglich.

Niedrige Randabschlüsse (Anschlag 3 cm, 
schräg gestellter oder gefaster Randab -
schluss) oder drei 12er-Steine (evtl. ausgebil -
det als Rinne) auch zur visuellen Einengung 
der Fahrbahn.

Einzelbäume, Baumgruppen: Betonung des 
Ensembles, Markierung von Querbezügen, 
grosse Baumgrube mit wasser- und luft -
durchlässigem Baumsubstrat.

Vereinzelt Sitzgelegenheit im Strassenraum.

Strassenbeleuchtung, niedriger Leucht -
punkt (5–6 m), Anordnung der Kandelaber 
am Strassenrand, evtl. aufgehängt  
(gemäss Beleuchtungsberechnung WWZ).

Güterumschlag und Veloabstellplätze als 
Teil des Gehbereichs.

Mischverkehr und situationsgerechtes  
Temporegime.

Querschnittswechsel mit besonderer Situa -
tion verknüpft (z.  B. Fussgängerquerung 
ohne Vortritt); mit einem sanften vertikalen 
Versatz wird der Verkehr gebremst.

Legende: siehe Buchumschlag hinten.
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A 2.3 Situation Hauptachse an einem  
sensiblen Ort in einem Zentrums-
bereich

Bei Hauptachsen an einem sensiblen Ort in einem 
Zentrumsbereich steht die Auszeichnung einer beson -
deren Situation im Vordergrund. Gemeint sind histo -
rische Zentrums- und Quartierzentrumsbereiche mit 
wertvollen städtebaulichen Strukturen, mit hohen/
erhöhten Fussverkehrsfrequenzen und entsprechen -
dem Querungsbedarf. Die Behandlung dieser Räume 
berücksichtigt die konkrete besondere Situation und 
betont die historisch gewachsene, identitätssti�ende 
Struktur. 8

Bei der spezi�schen Situation «Hauptachse an einem 
sensiblen Ort in einem Zentrumsbereich» ist �ächiges 
Queren über einen Mehrzweckstreifen, in Kombination 
mit einer punktuellen Temporeduktion, zu prüfen. Es 
geht darum, den Verkehrs�uss zu verstetigen, das Que -
ren zu vereinfachen und die Interaktion zwischen den 
Strassenseiten zu fördern. Zudem ist die feinmaschige 
Wegstruktur mit vielen Querstrassen und Wegen zu 
stärken. Der Mehrzweckstreifen ist ein wichtiges Ge -
staltungselement. Die Erkennbarkeit des sensiblen Or -
tes kann mit einer speziellen Ober�ächengestaltung 
des Streifens (z. B. P�ästerung) gestärkt werden. In 
Zentrumsbereichen spielen die Anlieferung und die 
Parkierung eine wichtige Rolle. Sie erfolgen auf Privat -
grund, je nach Bedarf und Platzverhältnis können im 
Strassenraum vereinzelt Güterumschlagsplätze und 
Kurzzeit-Parkplätze angeordnet werden.

8
Vgl. Gestaltungsziel A3  
«Kontinuität im Wandel», 
Stadtraumkonzept Zug 2050
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P

P

Gehbereich Mehrzweck-
streifen

Gehbereich

Fahrbereich Fahrbereich

Spezifische Entwurfsprinzipien für eine Hauptachse  
an einem sensiblen Ort in einem Zentrumsbereich 

Raumbildende Bebauung: Setzung auf Bau-  
flucht, Orientierung der Gebäude (Fassaden 
mit offenem Charakter) und Adressbildung 
an der Strasse.

Fokus auf Mischnutzung, Erdgeschosse mit 
Publikumsnutzungen.

Zufahrt Liegenschaften: möglichst einfache, 
direkte Erschliessung der Grund stücke.

Grosszügiger Gehbereich, einheitliche  
Gestaltung Fassade–Fassade, Einbezug 
der privaten Vorzonen.

Mehrzweckstreifen als Gestaltungselement, 
ortsbezogene Materialisierung (Beschich -
tung, Pflästerung, Betonplatten), flächiges 
Queren für den Fussverkehr, je nach Situa-
tion als Abbiegehilfe.

Niedrige Randabschlüsse (Anschlag 3 cm, 
schräg gestellter oder gefaster Randab -
schluss) oder drei 12er-Steine (evtl. ausgebil -
det als Rinne) auch zur visuellen Einengung 
der Fahrbahn.

Einzelbäume, Baumgruppen (zur Betonung 
der Querbezüge) oder Baumreihe (zur  
Betonung der Längsbezüge), Baumgrube 
mit wasser- und luftdurchlässigem Baum -
substrat.

Vereinzelt Sitzgelegenheit im Strassenraum.

Strassenbeleuchtung mit niedrigem Leucht-  
punkt (etwa 6 m, gemäss Beleuchtungsbe -
rechnung der WWZ), möglichst aufgehängt.

Güterumschlag und Veloabstellplätze als 
Teil des Elementbands.

Abschnitt mit Mischverkehr mit situations -
gerechtem Tempo.

Querschnittswechsel mit besonderer Situa -
tion verknüpft (z.  B. Fussgängerquerung); 
mit einem sanften vertikalen Versatz wird 
der Verkehr gebremst.

Legende: siehe Buchumschlag hinten.
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Bedeutung
Quartierstrassen sind mehrheitlich verkehrsberuhigte 
Strassen mit Erschliessungs- und Sammelfunktion im 
jeweiligen Quartier. Über sie werden häu�g Quartier -
busverbindungen geleitet. Sie sind das Rückgrat der 
Quartiere und strukturieren diese. Quartierstrassen 
tragen wesentlich zur Quartieridentität bei. Sie bieten 
direkte und sichere Verbindungen für den Fuss- und 
den Veloverkehr abseits der stark frequentierten Ach -
sen des MIV. 
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Entlang der Quartierstrassen sind in den Erdgeschos -
sen vermehrt Wohnnutzungen angeordnet. Eine hohe 
Aufenthalts- und Wohnqualität ist daher besonders 
wichtig. Das Temporegime kann einen Beitrag zum 
gesetzlich geforderten Lärmschutz leisten und den Ver -
kehrslärm an der Quelle reduzieren. Bei neuen Tempo- 
30-Zonen/-Strecken muss ein Verkehrsgutachten diese 
als nötig, zweck- und verhältnismässig taxieren. Durch -
grünte private Vorgärten sind prägend für den Cha -
rakter der Quartierstrasse. Sie dienen als räumliche 
Pu�erzone zwischen Strassenraum und Wohnnutzung 
im Erdgeschoss, gleichzeitig sind es Repräsentations-
räume und Eingangsbereiche. Entlang der Quartier -
strassen können quartierinterne Einrichtungen (zum 
Beispiel Infrastruktur für Ver- und Entsorgung usw.) 
angeordnet werden. Strassenparkplätze können bei 
Bedarf unter Einhaltung der Bedürfnisse an die Auf -
enthaltsqualität, die Fuss- und Veloinfrastruktur und 
die Begrünung angeordnet werden, sofern ausreichend 
Platz vorhanden ist. 

Strassentypen und Situationen
Strassen des kommunalen Richtplans (Überarbeitung 
anstehend); Gemäss VSS-Norm SN 640 040b: Sammel-
strassen, Erschliessungsstrassen.

Bei den Quartierstrassen der Stadt Zug kann man drei 
Situationen unterscheiden:
A 3.1	 Übergeordnete Quartierstrasse ohne Steigung  
	 S. 34
A 3.2	 Übergeordnete Quartierstrasse mit Steigung 		
	 S. 36
A 3.3	 Untergeordnete Quartierstrasse
	 S. 38
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Industriestrasse: Quartierstrasse, übergeordnet, Lage in der Ebene. (Bild VDW)

Zugerbergstrasse: Quartierstrasse, übergeordnet, Lage am Hang. (Bild AB)
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Bei den übergeordneten Quartierstrassen ohne Stei -
gung wird eine möglichst schmale Fahrbahn zuguns -
ten breiter Seitenbereiche angestrebt. Es wird ein si -
tuationsgerechtes Temporegime vorgesehen, das zur 
Verkehrssicherheit und zur Lärmreduktion beiträgt. 
Die Seitenbereiche bieten Platz für eine strassentypi -
sche Begrünung und für Aufenthaltsbereiche. Der Velo-  
verkehr wird nach Möglichkeit im Mischverkehr ge -
führt oder im Sinne einer Kernfahrbahn auf separaten 
Velostreifen. ÖV und MIV werden im Mischverkehr ge -
führt. Querungen für den Fussverkehr sind dort anzu -
ordnen, wo wichtige Fussverkehrsachsen kreuzen oder 
Bushaltestellen angeordnet sind. 

Wichtige Querungsstellen und Querungen im Umfeld 
von Schulhäusern und Altersheimen werden mit einem 
Fussgängerstreifen markiert und, je nach Verkehrs -
au�ommen, mit einer Mittelschutzinsel ausgestattet. 
Sonst werden die Querungen nur durch eine besondere 
Gestaltung hervorgehoben. 

Wichtige Querungs- und Kreuzungsstellen und weitere 
besondere Orte werden gestalterisch ausgezeichnet. Mit  
einer markanten Begrünung und der Anordnung von  
Aufenthaltselementen wie Sitzbänken wird eine platz-
artige Situation gescha�en (siehe auch Raumtyp Plätze). 

Im Bereich von Begegnungszonen ist der entsprechen -
den Gestaltung, Bep�anzung und Möblierung die nötige 
Beachtung zu schenken, sodass das Geschwindigkeits-
ziel eingehalten und die Aufenthaltsfunktion gewähr -
leistet werden kann.

A 3.1 Situation übergeordnete  
Quartierstrasse ohne Steigung
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P

Gehbereich GehbereichKernfahrbahn

VorgartenVorplatz

Spezifische Entwurfsprinzipien  
für eine übergeordnete Quartierstrasse ohne Steigung

Orientierung der Gebäude (Fassaden mit  
offenem Charakter) und Adressbildung  
an der Strasse, Betonung von besonderen 
Bauten und Ensembles.

Aktive Erdgeschosse an frequentierten  
Orten.

Vorgärten mit hohem Grünanteil, niedrige 
Einfriedung, Vorplatz als Erschliessungs -
fläche.

Grosszügiger Gehbereich, auch bei baulichen 
Engstellen.

Fussgängerquerung mit Fussgängerstreifen 
bei hohem Fussverkehr- und MIV-Aufkommen 
als Teil des Fusswegnetzes. Ansonsten ohne 
Vortritt für den Fuss verkehr durch verkehrs -
beruhigende Gestaltung und gute Sichtver -
hältnisse.

Niedrige Randabschlüsse (Anschlag 3 cm, 
schräg gestellter oder gefaster Randab -
schluss).

Strukturierende Baumreihe, Einzelbäume 
bei besonderen Ensembles oder wichtigen 
Querstrukturen, grosse Baumgrube mit 
wasser- und luftdurchlässigem Baumsubstrat.

Vereinzelt Sitzgelegenheit im Strassenraum.

Strassenbeleuchtung, mittlerer bis niedriger 
Leuchtpunkt (6–8 m, gemäss Beleuchtungs-  
berechnung der WWZ).

Güterumschlag und Veloabstellplätze, je 
nach Situation Teil eines Elementbands.

Querschnittswechsel mit besonderer Situa -
tion verknüpft (z.  B. Fussgängerquerung).

Abschnitt als Kernfahrbahn.

Abschnitt mit Mischverkehr und minimaler 
Fahrbahnbreite.

Legende: siehe Buchumschlag hinten.
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Bei den übergeordneten Quartierstrassen mit Steigung 
wird eine möglichst schmale Fahrbahn zugunsten brei-  
ter Seitenbereiche angestrebt. Es wird ein situations-
gerechtes Temporegime vorgesehen, das zur Verkehrs-
sicherheit und zur Lärmreduktion beiträgt. Grundsätz -
lich werden die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden 
im Mischverkehr geführt. Für Velos wird in der Regel 
hangaufwärts ein Velostreifen mit ausreichender Breite 
angeboten. Der daran angrenzende Randstein ist ab -
geschrägt, damit Velofahrende den Randabschluss bei 
unsicheren Verkehrssituationen leicht überfahren kön -
nen. Der Bus wird im Mischverkehr geführt. 

Die Querungen für den Fussverkehr sind dort anzu -
ordnen, wo wichtige Fussverkehrsachsen kreuzen oder 
Bushaltestellen angeordnet sind. Wichtige Querungs -
stellen und Querungen im Umfeld von Schulhäusern 
und Altersheimen werden mit einem Fussgängerstrei -
fen markiert und, je nach Verkehrsau�ommen, mit 
einer Mittelschutzinsel ausgestattet. Sonst werden die 
Querungen nur durch eine besondere Gestaltung und 
allenfalls eine Fahrbahnverengung hervorgehoben 
(zur besseren Sichtbarkeit der Fussgänger und wenn 
kein Trottoir vorhanden ist). Insbesondere bei Fuss -
gängerstreifen ist die Sicht in die Warteräume von Hin -
dernissen freizuhalten.

Die Seitenbereiche bieten Platz für eine lockere, aber 
dennoch strukturierende Begrünung. Die angrenzen -
den grünen Privatgärten tragen wesentlich zum grü -
nen Charakter der Strasse bei. 

Es gibt einen starken Bezug zwischen privatem und 
ö�entlichem Raum. In diesem Sinne werden als Ab -
grenzung zwischen privaten und ö�entlichen Flächen 
niedrige Einfriedungen erstellt, die nötigen Sichtwei -
ten sind einzuhalten. Die Sicht auf Warteräume bei 
Fussgängerstreifen oder privaten Ein- und Ausfahrten 
von und auf Vorplätze bleibt vorbehalten.

A 3.2 Situation übergeordnete  
Quartierstrasse mit Steigung
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Gehbereich GehbereichFahrbahn

Velostreifen
hangaufwärts

VorgartenVorgarten

Spezifische Entwurfsprinzipien  
für eine übergeordnete Quartierstrasse mit Steigung

Orientierung der Gebäude (Fassaden mit 
offenem Charakter) und Adressbildung an 
der Strasse.

Vorgärten mit hohem Grünanteil, niedrige 
Einfriedung (max. 0,6 m Höhe, Sichtbarkeit 
von Kindern).

Breiter Gehbereich (beidseitig) durch mög -
lichst schmalen Fahrbereich.

Markierung von wichtigen Fussgängerque -
rungen mit Schutzinsel (evtl. als Fussgän -
gerstreifen) oder mit weiteren baulichen 
Massnahmen; logische Lage im Wegnetz.

Niedriger Randabschluss (Anschlag 3 cm, 
schräg gestellter oder gefaster Randab -
schluss).

Strukturierende Bepflanzung, auch einseiti -
ge Baumreihe denkbar, Baumgrube mit 
wasser- und luftdurchlässigem Baumsubst -
rat mit Rücksicht auf Sicht bei Fussgänger -
querungen und bei Ein- und Ausfahrten.

Strassenbeleuchtung, mittlerer bis niedriger 
Leuchtpunkt (6–8 m, gemäss Beleuchtungs-  
berechnung der WWZ).

Schmale Fahrbahn mit Mischverkehr, ÖV 
auf Fahrbahn, keine Markierung Mittellinie.

Veloverkehr: evtl. Kernfahrbahn, in der Regel  
Velostreifen hangaufwärts.

Legende: siehe Buchumschlag hinten.
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Für untergeordnete Quartierstrassen sind Misch -
verkehr, ein situationsgerechtes Temporegime, eine 
schmale Fahrbahn mit punktuellen Einengungen und 
ein niedriger oder niveaugleicher Randabschluss zwi -
schen Fahrbahn und Gehbereich Standard (vorbehält -
lich Gutachten). Wo erforderlich, werden Elemente 
wie Querungshilfen, Veloabstellplätze und Bäume zur 
punktuellen Fahrbahnverengung angeordnet. Auch 
können Kap-Haltestellen erstellt werden. Bei wichtigen 
Velorouten kann eine entsprechende Infrastruktur an -
geboten werden. Für den grünen Charakter der unter -
geordneten Quartierstrassen sorgen hauptsächlich die 
angrenzenden grünen, privaten Vorgärten. Es gibt ei -
nen starken Bezug zwischen privatem und ö�entlichem 
Raum. In diesem Sinne und um die notwendigen Sicht -
weiten einzuhalten, werden niedrige Einfriedungen als 
Abgrenzung zwischen privaten und ö�entlichen Flä -
chen erstellt.

A 3.3 Situation untergeordnete  
Quartierstrasse
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Gehbereich
Fahrbahn

Mischverkehr

VorplatzVorgarten

Spezifische Entwurfsprinzipien  
für eine untergeordnete Quartierstrasse

Orientierung der Gebäude (Fassaden mit 
offenem Charakter) und Adressbildung an 
der Strasse.

Vorgärten mit hohem Grünanteil, niedrige 
Einfriedung (max. 0,6 m Höhe: gute Sicht -
verhältnisse bei Ein- und Ausfahrten usw.).

Breiter Gehbereich (mindestens einseitig).

Markierung Fussgängerquerung durch  
Gestaltung (z. B. spezielle Materialisierung 
oder Fahrbahneinengung).

Niedriger Randabschluss (Anschlag 3 cm, 
schräg gestellter oder gefaster Randab -
schluss) oder niveaugleiche Randabschlüs -
se (drei 12er-Steine, evtl. als Rinne aus
gebildet).

Unterbrechung des linearen Charakters 
durch Begrünung mit Einzelbäumen in  
Zusammenhang mit beispielsweise Längs -
parkfeldern oder Veloabstellplätzen auf  
der Fahrbahn.

Strassenbeleuchtung mit niedrigem Leucht
punkt (4–6 m, gemäss Beleuchtungs
berechnung der WWZ), Lage am Rand des 
Gehbereichs.

Schmale Fahrbahn und Mischverkehr.

Legende: siehe Buchumschlag hinten.
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Bedeutung
Aufenthaltsstrassen sind ruhige Strassen im Wohnge -
biet, die der Erschliessung der einzelnen Liegenscha�en 
dienen. Aufenthaltsstrassen besitzen schmale Fahrbah -
nen. Die Verkehrsteilnehmenden werden im Mischver -
kehr geführt. Die Bedürfnisse des Fussverkehrs haben 
dabei höchste Priorität. Aufenthaltsstrassen mit hö -
herem Verkehrsau�ommen und grosszügigen Platz -
verhältnissen sind mit einem Trottoir (zumindest ein -
seitig) ausgestattet. Aufenthaltsstrassen übernehmen 
innerhalb einer Nachbarscha� wichtige Funktionen: 
Sie bieten die Möglichkeit, sich zu tre�en, zu spielen, 
zu verweilen, zu beobachten und zu entdecken. Die 
Übergänge zwischen privaten Vorbereichen und dem 
Strassenraum sind �iessend. Die Strasse kann damit 
von ihren Nutzern angeeignet werden. Grüne Vorgär -
ten prägen das Erscheinungsbild des Strassenraums. 

Strassentypen und Situationen
Gemäss VSS-Norm SN 640 040 b: Erschliessungsstrassen.

Bei den Aufenthaltsstrassen der Stadt Zug kann man 
zwei Situationen unterscheiden:
A 4.1	 Aufenthaltsstrasse mit Trottoir
	 S. 42
A 4.2	 Aufenthaltsstrasse ohne Trottoir
	 S. 44
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Verkehrsberuhigte Aufenthaltsstrasse:
Aabachstrasse. (Bild VDW)

Verkehrsberuhigte Aufenthaltsstrasse:  
Ammannsmatt. (Bild AB)
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